
 

 

Hochschule Anhalt 
 

SATZUNG 
vom 22.01.2020 

 
zur Änderung der 

PRÜFUNGS- UND STUDIENORDNUNG 
 

zur Erlangung des akademischen Grades 

 
MASTER 

für den berufsbegleitenden Studiengang 

 
MASCHINENBAU  

(FMM) 
 

vom 30.03.2016 
Veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der Hochschule Anhalt Nr. 74/2016 und mit Änderungen veröffentlicht im Amtlichen 

Mitteilungsblatt der Hochschule Anhalt Nr. 81/2019 
 

Aufgrund der §§ 67 Absatz 3 Nr. 8 und 77 Absatz 2 Nr. 1 sowie des § 13 Absatz 1 des Hochschulgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt i. d. F. vom 14. Dezember 2010 (GVBI. LSA Nr. 28/2010 S.600) zuletzt geändert durch Artikel 14 Abs. 15 des 
Gesetzes vom 13. Juni 2018 (GVBl. LSA S. 72, 118) wird nachfolgende Satzung erlassen. 

 
Artikel I 

 
In § 1 Absatz 3 wird Satz 1 wie folgt geändert: 
 
Studienbeginn ist der erste Tag des Wintersemesters oder der erste Tag des Sommersemesters. Der jeweilige Studienverlauf  
ist in Anlage 4 dargestellt. 

Artikel II 
 

Die Anlage 4 wird durch die Darstellung in Anlage1 dieser Satzung ersetzt. 

 
Artikel III 

 
Diese Satzung findet Anwendung auf alle Studierenden, die ab dem Sommersemester 2021 in den berufsbegleitenden 
Masterstudiengang Maschinenbau immatrikuliert werden. 

 
Artikel IV 

 
(1) Diese Satzung tritt nach Ihrer Genehmigung durch den Präsidenten der Hochschule Anhalt am Tage nach ihrer 

Veröffentlichung in Kraft. 
 

(2) Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereichs Elektrotechnik, Maschinenbau und 
Wirtschaftsingenieurwesen vom 22.01.2020 und der Genehmigung des Präsidenten der Hochschule Anhalt vom 
31.03.2021. 

 
(3) Die Veröffentlichung erfolgt im Amtlichen Mitteilungsblatt der Hochschule Anhalt Nr. 85/2021 und zusätzlich im 

Internetportal der Hochschule Anhalt. 
 
 
Köthen, den 31.03.2021 
 
 
Prof. Dr.-Ing. Jörg Bagdahn 
Präsident der Hochschule Anhalt 

  



 

 

 

Anlage 1 
 
 

Studien- und Prüfungsplan für den berufsbegleitenden Masterstudiengang Maschinenbau 
(FMM) 
 
Der Studienplan gibt Volumen und Zuordnung der Module zu den einzelnen Fachsemestern der Regelstudienzeit 
sowie deren Kreditierung an. Bestandteile der Masterprüfung sind: die Pflicht- und Wahlpflichtmodulprüfungen, die 
Masterarbeit und das Masterkolloquium. 
 
Studienbeginn im Wintersemester (WiSe) 
 

 
6 Credits  6 Credits  6 Credits  2 Credits 

1. Semester 
(WiSe)  Höhere Mathematik  Höhere Technische Mechanik  Betriebswirtschaft für  

Ingenieure 

Projekt 

2. Semester 
(SoSe)  Spezielle Werkstofftechnik  Spezielle Fertigungstechnik  Selbstmanagement und  

Führung 

3. Semester 
(WiSe)  Produktentwicklung  Werkzeugmaschinen  Prozess-und  

Projektmanagement 

4. Semester 
(SoSe)  Wahlpflichtmodul 1  CAE (CAD/FEM/MKS) 

5. Semester 
(WiSe)  Wahlpflichtmodul 2  Mechatronik   

6. Semester 
(SoSe)  Masterarbeit und Kolloquium 

 
 
Studienbeginn im Sommersemester (SoSe) 
 

 
6 Credits  6 Credits  6 Credits  2 Credits 

1. Semester 
(SoSe)  Spezielle Werkstofftechnik  Spezielle Fertigungstechnik  Selbstmanagement und  

Führung 

Projekt 

2. Semester 
(WiSe)  Höhere Mathematik  Höhere Technische Mechanik  Betriebswirtschaft für  

Ingenieure 

3. Semester 
(SoSe)  Wahlpflichtmodul 1  CAE (CAD/FEM/MKS) 

4. Semester 
(WiSe)  Produktentwicklung  Werkzeugmaschinen  Prozess-und  

Projektmanagement 

5. Semester 
(SoSe)  Wahlpflichtmodul 2   

6. Semester 
(WiSe)  Mechatronik  Masterarbeit und Kolloquium 

 
 
 

Allgemeine ingenieurwissenschaftliche Module

Betriebswirtschaftliche Module 

Spezielle Maschinenbaumodule 

Wahlpflichtmodule 

Abschlussarbeit 

 


